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Neun von zehn Menschen in Deutschland sehen eine 
Notwendigkeit für grundlegende Veränderungen im Ge-
sundheitswesen. Zugleich äußert mit 55 % mehr als jeder 
Zweite den Eindruck, dass sich die gesundheitliche Ver-
sorgung in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert 
hat. Dass sich die Gesundheitsversorgung ohne Reform-
maßnahmen zukünftig weiter verschlechtert, befürch-
ten 77 % der Bürger:innen (Bertelsmann Stiftung, 2023). 
Zahlen, die aus einer aktuellen Umfrage des Markt- und 
Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung stammen und damit nicht nur den ak-
tuellen Zustand des Gesundheitswesens beschreiben, 
sondern auch die Programmatik der kommenden Jahre 
vorgeben. „Wir stehen vor einer Generalüberholung un-
seres Gesundheitssystems“ (BMG, 2024a), so beschreibt 
der amtierende Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl 
Lauterbach die aktuelle Situation im Gesundheitswesen.

Im Jahr 2022 hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur 
finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-FinStG) auf die für das Jahr 2023 erwar-
tete Rekordfinanzlücke in Höhe von 17 Mrd. Euro in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) reagiert (BMG, 
2024a). Um dieses akute Defizit auszugleichen, griff der 
Gesetzgeber auf ein komplexes Bündel von einnahmen- 
und ausgabenorientierten Maßnahmen zurück. Hierzu ge-
hörten übergeordnete einnahmenseitige Eingriffe wie die 
Anhebung des Zusatzbeitrags, der Abbau vorhandener 
Finanzreserven, die Erhöhung des Bundeszuschusses 
sowie ein Darlehen des Bundes an die GKV. Auf der Aus-
gabenseite umfassten die Maßnahmen eine Reform des 
AMNOG-Verfahrens1 für neue Arzneimittel, die Erhöhung 
des allgemeinen Arzneimittelherstellerabschlags und des 
Apothekenabschlags, die Verlängerung des Preismorato-
riums für Arzneimittel sowie Anpassungen beim Pflege-
budget, bei der Neupatientenregelung der Vertragsärzte 
und bei den Zahnarzthonoraren.

1 Das „Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz“ (ANMOG) beschreibt 
das Verfahren der Preisregulierung innovativer Arzneimittel mit neuen 
Wirkstoffen in Deutschland, das bereits seit dem 1.1.2011 gilt. 

Zur Sicherstellung einer hochwertigen Gesundheits-
versorgung in Deutschland besteht darüber hinaus der 
Bedarf, die GKV-Finanzen durch direkte kurzfristige wie 
auch langfristige strukturelle Maßnahmen zu stabilisie-
ren. Dieser Notwendigkeit wurde im GKV-FinStG mit 
dem in § 220 Absatz 4 SGB V formulierten Auftrag an 
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Rech-
nung getragen, bis Ende Mai „Empfehlungen für eine 
stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung“ (Deutscher Bun-
destag, 2022) zu erarbeiten. Nach regierungsinternen 
Beratungen wurden die Empfehlungen im Januar 2024 
in Form eines achtseitigen Textdokuments veröffent-
licht (BMG, 2024b). Die Empfehlungen fokussieren in 
erster Linie ausgabenseitige Reformpakete, welche die 
Versorgungsstrukturen verbessern und effizienter ge-
stalten sollen. Dabei wird auch angemerkt, dass damit 
verbundene Auswirkungen auf die Finanzlage der GKV 
vor allem mittel- bis langfristig zu erwarten sind. Kurzfris-
tig ist ein Großteil der genannten Maßnahmen (Moder-
nisierung und Restrukturierung der Krankenhausland-
schaft, Restrukturierung der Notfallversorgung, Förde-
rung der Digitalisierung und Datennutzung, Errichtung 
von Gesundheitskiosken, Förderung der Prävention im 
Kontext von Herz-Kreislauf-Erkrankungen) allerdings zu-
nächst mit Investitionen auf Seiten der GKV und in der 
Folge mit Mehrausgaben verbunden. Konkrete Einspar-
ziele oder erwartete Effizienzpotenziale werden nicht 
benannt. Einnahmeseitig spricht sich das BMG vor al-
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lem für die bereits im Koalitionsvertrag beschriebene 
Auslagerung der versicherungsfremden Leistungen aus. 
Allerdings weist das Papier hinsichtlich der Umsetzungs-
perspektive bereits einschränkend auf die angespannte 
haushaltspolitische Lage des Bundes hin. So heißt es zur 
stärkeren Beteiligung des Bundes an der Finanzierung 
versicherungsfremder Leistungen: „Die Maßnahmen des 
Koalitionsvertrags zur dauerhaften Anhebung von Bun-
desmitteln sollten umgesetzt werden, sobald es im Lichte 
der wirtschaftlichen Entwicklung die haushaltspolitischen 
Rahmenbedingungen zulassen“ (BMG, 2024b).

Nachdem die gesetzlichen Krankenkassen in Deutsch-
land in der jüngeren Vergangenheit bedingt durch eine 
gute Arbeitsmarksituation Überschüsse erzielt haben 
und die Leistungsausgaben durch zahlreiche gesetzli-
che Maßnahmen, wie z. B. die Ausgliederung stationärer 
Pflegekosten aus dem System der diagnosebezogenen 
Fallgruppen (DRG) oder die Einführung einer Neupatien-
tenregelung im ambulanten Bereich, erhöht wurden, hat 
sich die Lage mittlerweile geändert: Der GKV-Schätzer-
kreis geht von zunehmenden Defiziten der Krankenkas-
sen aus (Bundesamt für Soziale Sicherung, 2023). An-
gesichts weitreichender Zukunftsherausforderungen 
wird für das Gesundheitssystem – sofern nicht politisch 
gegengesteuert wird – bis zum Jahr 2040 eine Finanzie-
rungslücke von knapp 50 Mrd. Euro als realistisch einge-
schätzt (Ochmann & Albrecht, 2019). Aktuelle Prognosen 
des Bundesrechnungshofes (2022) gehen bis zum Jahr 
2060 von einer kontinuierlichen Steigerung des durch-
schnittlichen GKV-Beitragssatzes um mehr als fünf Pro-
zentpunkte auf 21,8 % aus (2024: 16,3 %). Dabei sind die 
Beitragszahler:innen in Deutschland bereits heute im in-
ternationalen Vergleich hohen Belastungen ausgesetzt 
(tagesschau.de, 2023). Vor diesem Hintergrund ist es von 
hoher Relevanz, neben den vorgetragenen strukturellen 
Reformempfehlungen, auch Maßnahmen zu diskutieren, 
die direkter an den Finanzierungsmechanismen der GKV 
ansetzen, bei denen ein Effekt schneller eintreten könn-
te und zudem besser abschätzbar wäre. Entsprechende 
Maßnahmen erscheinen nicht allein für die Kompensation 
kurzfristiger Finanzierungsdefizite unabdingbar, sondern 
würden auch die notwendigen Grundlagen schaffen, um 
die anstehenden Strukturreformen zu realisieren und die 
Gesundheitsversorgung in Deutschland zukunftssicher 
aufzustellen.

Reform-Chancen: mehr Transparenz im 
Möglichkeitsraum

An Reformvorschlägen mangelt es im politischen und 
wissenschaftlichen Diskurs nicht. Eine im Jahr 2023 
durchgeführte Inventur des Möglichkeitsraumes der Maß-
nahmen zur Stabilisierung der GKV-Finanzen hat aus 176 

Quellen insgesamt 93 Einzelvorschläge identifiziert (Gen-
sorowsky et al., 2023). Davon waren 34 einnahmenseitige 
Vorschläge – von der Einführung einer Bürgerversiche-
rung bis hin zur Dynamisierung des Bundeszuschusses 
– und 59 ausgabenseitige Vorschläge – von Eingrenzung 
des Grundleistungskatalogs bis hin zur Einführung von 
sektorenübergreifenden Globalbudgets (Gensorowsky et 
al., 2023).

Wie Abbildung 1 zeigt, reichen Reformvorschläge auf Ein-
nahmenseite von grundlegenden Systemreformen (z. B. 
Einführung einer Bürgerversicherung) bis hin zu spezifi-
schen Einzelmaßnahmen (z. B. Anhebung der Beitrags-
bemessungsgrenze). Ausgabenseitige Reformvorschläge 
zielen insbesondere auf eine effizientere Leistungserbrin-
gung (z. B. Implementierung von Gatekeeping-Konzep-
ten), Leistungseinschränkungen oder eine stärkere Preis-
regulierung ab (vgl. Abbildung 1). In der Gesamtschau der 
Inventurergebnisse wurde deutlich, dass Vorschläge exis-
tieren, die offenkundig über die Grenzen der politischen 
Lager hinweg konsensfähig sind und im gesamten Be-
obachtungszeitraum immer wieder thematisiert, bislang 
jedoch nicht realisiert wurden. Dies betrifft insbesondere 
Maßnahmen zur Auslagerung bzw. Umfinanzierung versi-
cherungsfremder Leistungen, welche sich bereits seit An-
fang der 2000er Jahre in inventarisierten Quellen wieder-
finden und denen zum Teil erhebliches finanzielles Stabi-
lisierungspotenzial für die GKV zugeschrieben wird. Auch 
in den Koalitionsverträgen der aktuellen sowie der voran-
gegangenen Bundesregierung wurden Maßnahmen (ins-
besondere die Steuerfinanzierung kostendeckender Bei-
träge für ALG-II-/Bürgergeld-Empfänger) thematisiert, die 
der Neuregelung der Finanzierung versicherungsfremder 
Leistungen zuzuordnen sind. Grundsätzlich beschränken 
sich die Möglichkeiten zur Finanzstabilisierung jedoch 
nicht auf die Erzielung von Einsparungen. Das machen 
nicht zuletzt die zahlreichen einnahmenseitigen Ad-hoc-
Maßnahmen der letzten Jahre oder die im Koalitionsver-
trag vereinbarte – und bislang nicht umgesetzte – Dyna-
misierung des Bundeszuschusses deutlich. Wenngleich 
diese in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund 
getreten sind, kursieren neben solchen eher singulären 
Maßnahmen auch Vorschläge, welche auf eine Stabilisie-
rung der GKV durch eine grundlegende Reformierung des 
Versicherungssystems etwa durch Einführung einer Bür-
gerversicherung abzielen.

In jüngerer Vergangenheit wurden Finanzierungsdefizite 
der GKV ausschließlich durch jeweils kurzfristig wirksa-
me Maßnahmen adressiert. Im Rahmen des im Oktober 
2022 verabschiedeten GKV-FinStG wurden neben der Er-
höhung des Bundeszuschusses um 2 Mrd. Euro auch die 
Reserven der Krankenkassen und des Gesundheitsfonds 
um 6,4 Mrd. Euro abgeschmolzen, der durchschnittliche 
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Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 % angehoben 
(entspricht ca. 4,8 Mrd. bis 5,0 Mrd. Euro)2, ein kurzfristi-
ges Bundesdarlehen (Rückzahlung bis 2026) in Höhe von 
1 Mrd. Euro eingeräumt sowie leistungsbezogene Einspa-
rungen bei Arzneimitteln, ärztlichen und Krankenhausleis-
tungen in Höhe von 2,5 Mrd. bis 3 Mrd. Euro beschlossen. 
Ob das GKV-FinStG mit diesen Maßnahmen seinem Na-
men langfristig gerecht wird, bleibt abzuwarten. So be-
inhaltet das Gesetz keine umfassenden strukturellen Re-
formen und trägt somit kaum zur Steigerung von Effizienz 
und Effektivität der Gesundheitsversorgung bei. Das für 
2023 gewährte Darlehen des Bundes bedeutet eine tem-
poräre Verschuldung der GKV und kommt damit neben 
einer Verschiebung der Finanzlücke in die Zukunft auch 
einem „Tabubruch“ gleich. Einige der bisherigen Maßnah-
men zur Stabilisierung der Finanzlage der GKV, darunter 
das Abschmelzen der Rücklagen der Krankenkassen, 
dürften zumindest zeitnah nicht wiederholbar sein.

Reform-Herausforderung: Quantifizierung der 
Finanzeffekte von Reformvorschlägen

Neben der Zahl verschiedener im politischen Diskurs ge-
handelter Reformoptionen für die GKV-Finanzierung ist 

2 Nach Verwaltungsratssitzungen der Krankenkassen Ende 2022 stei-
gen die Beiträge jedoch durchschnittlich „nur“ um 0,2 Prozentpunkte.

jedoch auch evident, dass der Großteil dieser Reform-
vorschläge in ihren Quellen, also Parteiprogrammen, 
Diskussionspapieren oder anderen Aufsätzen allenfalls 
kursorisch beschrieben und pauschal gefordert wird. De-
tailliertere Abschätzungen und Diskussionen der finanzi-
ellen und anderweitigen Effekte bildeten die Ausnahme 
(Gensorowsky et al., 2024). Diese sind jedoch notwendig, 
um evidenzbasierte und rationale Entscheidungen treffen 
zu können.

Eine Reformoption, welche aufgrund ihrer Aufnahme in 
den Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung 
aus SPD, Grünen und FDP, in der laufenden Legislatur-
periode wiederholt diskutiert wurde, ist die Auslagerung 
versicherungsfremder Leistungen aus der Beitragsfi-
nanzierung der GKV. Hintergrund ist, dass über die GKV 
auch Leistungen erbracht werden, die als „versicherungs-
fremd“ betrachtet werden, da sie nicht dem originären 
Zweck einer Krankenversicherung (Absicherung des 
Krankheitsrisikos) zugeordnet werden können, sondern 
eher familienpolitisch motiviert oder von allgemeinem 
gesellschaftlichen Interesse sind, wie beispielsweise die 
beitragsfreie Mitversicherung von Kindern oder Leistun-
gen zur Empfängnisverhütung  (BMG, 2023). Berechnun-
gen zeigen jedoch, dass durch eine Auslagerung versi-
cherungsfremder Leistungen in einer engen Leistungsde-
finition 8,1 Mrd. Euro jährlich eingespart werden könnten. 

Abbildung 1
Systematik zur Klassifikation der Reformvorschläge zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung

Quelle: Gensorowsky et al. (2024).
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Reform-
element
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effekte?

Erwartete 
Ein-

sparungen
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bare Ein-
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betrag

Nein Unwahr-
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150 80
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Nein Möglich 100 50
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das BMG aus 
05/2024

Möglich 185 95
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In Detail-
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In einer weiten Definition wären sogar bis zu 76,5 Mrd. 
Euro jährlicher Einsparungen innerhalb der GKV möglich. 
Dies entspricht Entlastungen für die Beitragszahler zwi-
schen 0,48 bis 4,55 Beitragssatzpunkten (Gensorowsky 
et al., 2024, S. 47). Albrecht & Ochmann (2021) kommen 
zu vergleichbaren Größenordnungen. Politisch wurde und 
wird die Auslagerung versicherungsfremder Leistungen 
aus der Finanzierungsverantwortung der GKV bereits 
von vielen Seiten vorgetragen. Mit Blick auf die aktuell 
angespannte Haushaltslage des Bundes erscheinen um-
fassende Schritte in diese Richtung derzeit jedoch eher 
unrealistisch (BMG, 2024b). Gerade deshalb sind jedoch 
belastbare und transparente Berechnungen zum erwar-
teten Entlastungseffekt von Reformmaßnahmen für eine 
Objektivierung der Debatte zur Weiterentwicklung der 
GKV unerlässlich.

Reform-Chancen: mehr Evaluation wagen

Teil des Gesetzgebungsprozesses ist eine zumindest ori-
entierende Folgenabschätzung. Diese dient jedoch eher 
zur Information des parlamentarischen Prozesses denn 
als Zielwert für eine spätere Bewertung des Umsetzungs-
erfolges. Mit dem GKV-FinStG verbunden war jedoch 
auch der Wille des Gesetzgebers, bestimmte ausgaben-
dämpfende Reformelemente einer zeitnahen Evaluation 
zu unterziehen. Diese Evaluation sollte Reformelemente 
im Markt für patentgeschützte Arzneimittel und das da-
mit verbundene Verfahren zur frühen Nutzenbewertung 
und Preisbildung (kurz AMNOG-Verfahren, zurückgehend 
auf das konstituierende Arzneimittelmarktneuordnungs-
gesetz aus dem Jahr 2011) bewerten. Diese Maßnahmen 
umfassten die von Seiten der GKV schon länger geforder-
te Rückwirkung des Erstattungsbetrages auf den siebten 
Monat nach Markteintritt. Für Arzneimittel zur Behandlung 
seltener Leiden wurde zudem die Umsatzschwelle (sog. 
Orphan-Umsatzschwelle), deren Überschreiten zur Einrei-
chung eines Nutzenbewertungsdossiers verpflichtet, von 
bisher 50 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro pro Jahr gesenkt. Für 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) definier-
te Wirkstoffkombinationen gilt zukünftig ein pauschaler 
Kombinationsabschlag in Höhe von 20 %. Eine Ausnah-
me stellen Kombinationen dar, für die durch einen oder 
mehrere betroffene pharmazeutische Unternehmer ein 
AMNOG-Dossier eingereicht wurde und der G-BA min-
destens einen beträchtlichen Zusatznutzen erwartet. Eine 
weitestgehende Abkehr von der bisherigen AMNOG-Logik 
war mit der Einführung sogenannter „Leitplanken“ für die 
zu verhandelnden Erstattungsbeträge verbunden, nach 
welchen zukünftig neue Preisobergrenzen in Abhängig-
keit der zweckmäßigen Vergleichstherapie (zVT) und des 
Ergebnisses der Nutzenbewertung gelten. Der Gesetzge-
ber bezifferte im damaligen Gesetzesentwurf Einsparziele, 
welche je nach Maßnahmen von ca. 100 Mio. Euro jährlich 

bis zu 300 Mio. Euro jährlich reichten. Modellierungen und 
Analysen von Versorgungsdaten der DAK-Gesundheit las-
sen indes die avisierten Einsparpotenziale durch entspre-
chende ausgabenseitige Maßnahmen nicht erwarten (vgl. 
Tabelle 1 und ausführlicher Greiner et al. (2023, 2024)).

Mit Verabschiedung dieser Reformen waren jedoch auch 
unerwünschte Kollateraleffekte nicht auszuschließen. 
Insbesondere vonseiten der pharmazeutischen Industrie 
wurde beklagt, dass durch sich verändernde Rahmenbe-
dingungen die Attraktivität des nationalen Marktes für be-
stimmte patentgeschützte Arzneimittel sinken und diese 
damit nicht mehr für die Versorgung zur Verfügung stehen 
könnten – oder gar nicht erst in den Markt kämen (vfa, 
2022). Auch nach einer ersten Evaluation durch das BMG 
in 2023 ist jedoch bislang nicht bekannt, ob sich aus den 
Neuregelungen des GKV-FinStG negative Effekte für die 
Patientenversorgung ergeben haben. Der sehr kurze Eva-
luationshorizont von knapp einem Jahr war dazu schlicht 
zu kurz. Das BMG hat deshalb im Jahr 2024 erneut eine 
Evaluation dieser Reformmaßnahmen beauftragt, deren 
Ergebnisse zum Jahreswechsel 2024/2025 an das BMG 
zu übergeben sind. Es bleibt abzuwarten, ob in diesem 
nur unwesentlich längeren Beobachtungszeitraum be-
deutendere Regulierungseffekte nachweisbar sind. Ein 
bedeutend längerer Evaluationszeitraum könnte durch 
die Kurzlebigkeit politischer Diskussionsprozesse und der 
Fokussierung auf Legislaturperioden verhindert werden. 
Positiv hervorzuheben ist jedoch der zuletzt wiederholt 
beobachtbare Wille des Gesetzgebers, insbesondere 
kontroverse Einzelmaßnahmen hinsichtlich finanzieller 
und versorgungsbezogener Effekte einer Evaluation zu 

Tabelle 1
Bewertung der Reformelemente für 
patentgeschützte Arzneimittel des GKV-FinStG

Quelle: Greiner et al. (2023, 2024).
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unterziehen. So ist eine solche auch für die im parlamen-
tarischen Prozess zuletzt deutlich abgeschwächte Mög-
lichkeit zur Vereinbarung vertraulicher Erstattungsbeträge 
neuer Arzneimittel (Deutscher Bundestag, 2024) ebenso 
vorgesehen, wie für die mit dem Gesundes-Herz-Gesetz 
geplante Neueinführung bestimmter allgemeiner Gesund-
heitsuntersuchungen.

Ausblick

Mit der Krankenhausreform, der Apothekenreform sowie 
der Reform der hausärztlichen Honorierung befinden sich 
aktuell weitere zumindest kurzfristig ausgabenintensive 
Reformkonzepte in der Finalisierungsphase. Kurzfristig 
gehen diese Reformvorschläge alle mit höheren GKV-
Ausgaben einher, wie beispielsweise die Diskussion um 
den Transformationsfonds Krankenhaus oder die Entbud-
getierung der Hausärzte zeigt. Auch aus diesem Grund 
erscheint eine Auseinandersetzung mit einer nachhalti-
gen Weiterentwicklung der Finanzierungsgrundlage der 
GKV nicht nur opportun, sondern dringend geboten. Ins-
besondere um neue Spielräume für Investitionen in rele-
vante Zukunftsthemen zu eröffnen, die auch das Potenzial 
haben, langfristig positive Beiträge für ein leistungsfähi-
ges und bezahlbares Gesundheitssystem zu leisten.

Reformoptionen zur Finanzierung der GKV sind gleich-
zeitig nicht unabhängig vom Versorgungskontext zu be-
trachten. Hinsichtlich einer auch nachhaltigen „General-
überholung unseres Gesundheitssystems” (BMG, 2024a) 
sind auch über reine Finanzierungsfragen hinausgehen-
de Entwicklungsthemen des Gesundheitswesens in die 
Diskussion einzubeziehen, da diese ebenfalls mittel- bis 
langfristig eine finanzstabilisierende Wirkung auf die GKV 
haben können. Zu diesen zählen:

• Stärkung der Prävention (wobei die Potenziale zu Kos-
teneinsparungen in der Regel überschätzt werden),

• Beschleunigung der Digitalisierung von Prozessen und 
Leistungen,

• Umsetzung von Strukturreformen (wie etwa in der 
Krankenhausversorgung sowie die Beseitigung von In-
effizienzen (Augurzky et al., 2004) bzw. das Heben von 
Effizienzreserven),

• Förderung wirksamer neuer Versorgungsformen und
• Ausbau wettbewerbsfördernder Elemente.
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Title: Search for Stable, Reliable and Solidarity-Based Financing of Statutory Health Insurance
Abstract: The German Federal Government has initiated key projects and reforms for the future development of healthcare in Germany. 
These include political initiatives for deregulation, digitisation, and large-scale structural projects. However, rather than directly con-
tributing to the relief of the financial situation in the statutory health insurance (SHI), these initiatives inherently require investment and 
increased expenditure. It is therefore imperative that stabilisation of the SHI finances accompany structural healthcare reforms. There-
fore, sustainable development of the SHI must include transparency about reform options, reliable data on their expected effects, and 
the will to critically evaluate them.


